
  

 

Bekanntmachung 
 

13. Änderungssatzung  

vom 20.12.2023 
zur Satzung der Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR) 

über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung) 

vom 18.12.2008  

 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV. 
NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art.1 des Gesetzes vom 13.04.2022 

(GV. NRW. 2022, S. 490), der §§ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12 und 20 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 
1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.04.2023 (GV. 

NRW. 2023, S. 233), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher 
Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV. NRW. S. 706, ber. 1976 S. 12), 

zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Straßen- und We-
gegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen und anderer Gesetze vom 
25.10.2016 (GV. NRW. S. 868) hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Bad 

Oeynhausen in seiner Sitzung am 04.12.2023 folgende 13. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR) über die Straßenreinigung 

und Straßenreinigungsgebühren beschlossen. 
Der Rat der Stadt Bad Oeynhausen hat in seiner Sitzung am 13.12.2023 dieser 
Satzung zugestimmt. 

 
Artikel I  

 
§ 6 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 – 3) beträgt jährlich: 

 
- Für Fußgängerzonen:         4,09 €  

- Für Straßen, die vorwiegend dem Anliegerverkehr dienen:  2,34 €  
- Für Straßen des innerörtlichen Verkehrs:      2,10 €  
- Für Straßen des überörtlichen Verkehrs:      1,87 €  

 
 

§ 6 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Be-
nutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 – 3) beträgt jährlich: 

 
- In Reinigungsklasse 1:         1,90 € 

- In Reinigungsklasse 2:         1,52 €  
- In Reinigungsklasse 3:         1,14 €  

 

 
Artikel II  

 
Diese 13. Änderungssatzung zur Satzung der Stadtwerke Bad Oeynhausen (AöR) 

über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- 
und Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 18.12.2008 tritt am 01.01.2024 in 
Kraft. Gleichzeitig treten die durch sie ersetzten Regelungen außer Kraft. 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende 13. Änderungssatzung vom 20.12.2023 der Satzung der Stadt-
werke Bad Oeynhausen (AöR) über die Straßenreinigung und Straßenreinigungs-



  

gebühren (Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 

18.12.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird drauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit Ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-

den,  
 

c) der Satzungsbeschluss nach den kommunalverfassungsrechtlichen Best-
immungen beanstandet worden ist oder  

 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber den Stadtwerken Bad 
Oeynhausen (AöR) vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die Verletzung solcher Formvorschriften kann beim Vorstand der Stadtwerke Bad 

Oeynhausen AöR, Weserstr. 23, 32547 Bad Oeynhausen geltend gemacht wer-
den. 

 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung wird zusätzlich im Internet unter 
http://www.stadtwerke-badoeynhausen.de  

unter dem Navigationspunkt Unternehmen / Satzungen/Entgeltordnungen / 
Straßen veröffentlicht. 

 
Bad Oeynhausen, den 20.12.2023 
 

 
 

gez. 
Schwarze 
(Vorstand) 

 

http://www.stadtwerke-badoeynhausen.de/

